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RS Vwgh 1989/1/18 88/02/0184
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1989

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §34 Abs1;

VwGG §47 Abs1;

Rechtssatz

Eine Rechtsgrundlage für einen von der Beh gestellten Antrag, dem Besch "eine Sicherheitsleistung bei Gericht in Höhe

von S ... für Prozesskosten mit Beschluss aufzuerlegen", besteht nicht.

Schlagworte

Zurückweisung des Antrages
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